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SCHWEIZERISCHES ROTES KREUZ CROIX-ROUGE SUISSE CROCE ROSSA SVIZZERA

Neue SRK-Richtlinien: Zielorientierte Ausbildung

Nationale Kampagne für Gesundheitsberufe
Mit einer Berufswahlzeitung, Plakaten und Spots hat das Schweizerische Rote Kreuz (SRK)
eine nationale Kampagne für die Pflegeberufe gestartet. In den Publikationen, die beim
SRK in Bern angefordert werden können, kommen die Vielseitigkeit und die starke
Faszination eines beruflichen Engagements im Gesundheitswesen auf anschauliche Weise zum
Ausdruck. - Eine grundlegende Revision der Ausbildungsrichtlinien, mit der sich
demnächst auch die Sanitätsdirektoren der Kantone befassen werden, orientiert die gesamte
Schulung in den Pflegeberufen stärker am Ausbildungsziel. Die Revision verschafft den
beteiligten Schulen gleichzeitig mehr Freiraum für eine kreative Gestaltung ihrer
Lehrgänge.

Dienst am Mitmenschen, kompetent
und verantwortungsbewusst - mit dieser

Blickrichtung hat das Schweizerische
Kote Kreuz (SRK) gesamtschweizerisch

eine Kampagne begonnen, die
auf packende Weise für den Einstieg in
einen der Gesundheitsberufe wirbt. An
einer Medienorientierung in der
Kaderschule für Krankenpflege Aarau
vermittelten Marco Jullier (SRK-Be-
reich Berufsbildung) und die Rektorin
Suzy Bruschweiler einen Eindruck von
der Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten

in dieser Sparte.

Ein Team - viele Berufe
Das weite Spektrum reicht von der
Krankenpflegerin mit Fähigkeitsausweis

SRK über die diplomierte
Krankenschwester für allgemeine Krankenpflege

bis zur medizinisch-technischen
Radiologieassistentin, medizinischen
Laborantin und Physiotherapeutin. In
der Berufswahlzeitung «Info 92» - sie
kann beim SRK, Berufsbildung, 3001
Bern, bezogen werden - wird auch über
die Tätigkeit der Hebamme, der
Ernährungsberaterin oder etwa der
Krankenschwester für Gemeindekrankenpflege
informiert. Gut zum Ausdruck kommt
dabei die Bedeutung der Teamarbeit.
Nicht weniger als zwölf Berufsbilder
führt der preisgekrönte SRK-Film
«Herztöne» vor. Die meisten Berufe
stehen auch Männern offen.
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Vorgabe der Ziele statt der Wege
Wie der Chef Berufsbildung beim SRK,
Peter Lutz, an der Medienorientierung
darlegte, hat mit der Revision der
Richtlinien für die Ausbildung in
Pflegeberufen ein pädagogisch bedeutsames

Projekt seinen ersten Abschluss
gefunden. Neu daran ist vor allem die
Vorgabe der Ausbildungsziele anstelle
der Wege. Diese Ausrichtung - die
einhergeht mit dem Wandel von der ver-
richtungs- zur konzeptgeleiteten
Pflegepraxis - lässt dem Schulföderalismus
in der Schweiz einen weiten Freiraum
für eine individuelle und kreative
Festlegung der einzelnen Ausbildungsschritte.

Die Ausbildung soll zu gesamtheitlichen
Pflegekompetenzen führen, die in

fünf detailliert umschriebenen
Funktionen umzusetzen sind. Wer sich über
diese Kompetenzen ausweisen will,
muss sich Schlüsselqualifikationen
aneignen, die nach ihrer Tragweite für die
Ausübung des betreffenden Pflegeberufes

ausgewählt wurden. Die
Erstausbildung wird mit einer
Abschlussbeurteilung beendet. Wie eine solche
Ausbildung aufzubauen und wie die
Abschlussbeurteilung durchzuführen
ist, wurde erstmals in den
Ausbildungsbestimmungen für Dentalhygie-
nikerinnen und -hygieniker praktisch
aufgezeigt. Dieser Beruf ist der jüngste
unter den vom SRK geregelten und

Wer einen
Pflegeberuf
ergreifen möchte,
kann heute unter
zahlreichen Möglichkeiten

wählen.
(Foto: SRK)

Fünf Funktionen
im Gesamtangebot der Pflege

In den revidierten SRK-Richtlinien
für Pflegeberufe wird die Pflege
durch fünf Funktionen definiert:
1. Unterstützung in und stellvertretende

Übernahme von Aktivitäten
des täglichen Lebens.

2. Begleitung in Krisensituationen
und während des Sterbens.

3. Mithilfe bei präventiven,
diagnostischen und therapeutischen
Massnahmen.

4. Beteiligung an Aktionen zur
Verhütung von Krankheiten und
Unfällen sowie zur Erhaltung und
Förderung der Gesundheit;
Beteiligung an Programmen zur
Eingliederung und Wiedereingliederung.

5. Mitwirkung bei der Verbesserung
der Qualität und Wirksamkeit der
Pflege und bei der Entwicklung
des Berufes; Mitarbeit an
Forschungsprojekten im
Gesundheitswesen.

profitiert nun bereits von der
Richtlinienrevision, die im übrigen bewusst
Raum offenlässt für künftige weitere
Anpassungen des Konzepts.

Assistenzfunktion und zwei Diplomniveaus
Die Richtlinien sind heute bedeutend
weiter gefasst und beschreiben auch
die Nicht-Diplom-Ausbildungen und
die weiterführenden Möglichkeiten der

Ausbildung.
Neu wird die Funktion einer
Pflegeassistentin und eines Pflegeassistenten
vorgeschlagen. Dabei wurden drei
Varianten vorgesehen: eine einjährige
Ausbildung, beginnend mit Alter 17,

eine zweijährige ab 16 und eine
Teilzeitausbildung vor allem für Um- und

Wiedereinsteigerinnen.
Diplome sollen inskünftig auf zwei
Niveaus erteilt werden, die jedoch beide
das Gesamtangebot der Pflege abdek-
ken. Das Niveau I wird in drei Jahren,
das Niveau II in vier Jahren erreicht.
Niveau I ist abgestimmt auf
Pflegesituationen mit in der Regel voraussehbaren

Entwicklungen und
kontinuierlichem Verlauf sowie Situationen, in

denen die erworbenen Kompetenzen
direkt anwendbar und übertragbar
sind. Niveau II dagegen gilt
Pflegesituationen mit raschen Veränderungen,
die nicht eindeutig voraussehbar und

von unterschiedlicher Komplexität
sind, sowie Situationen, in denen die

Wechselwirkung verschiedener
Einflussfaktoren die Entwicklung neuer

Lösungswege erfordert. 0

42 ZIVILSCHUTZ 1-2/92


	Nationale Kampagne für Gesundheitsberufe

